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RECHT UND KAPITALMARKT

Bundesfinanzhof kippt Sanierungserlass
auch fˇr Altfälle

Urteil hat gravierende Folgen fˇr den Erfolg von Restrukturierungen
Von Tino Duttin¯ *)
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Der sogenannte Sanierungserlass,
mit dem in die Krise geratene Unter-
nehmen bei einem Forderungsver-
zicht der Gläubiger steuerlich entla-
stet werden, darf auch auf Altfälle
nicht angewendet werden. Dies hat
der Bundesfinanzhof (BFH) gerade
entschieden (Az.: I R 52/14 und X R
38/15). Das Urteil hat gravierende
Auswirkungen fˇr Unternehmen, fi-
nanzierende Banken und Inves-
toren. Fˇr laufende wie auch fˇr ab-
geschlossene Sanierungen entsteht
große Rechtsunsicherheit. Fraglich
ist, ob sich ursprˇnglich Begˇnstigte
zumindest noch auf erteilte verbind-
liche Auskˇnfte der Finanzverwal-
tung zum Sanierungserlass stˇtzen
k˛nnen.

Kernbestandteil

Der Forderungsverzicht ist ein Kern-
bestandteil vieler Sanierungen. Er-
lässt ein Gläubiger einenTeil der For-
derung, mindern sich beim Schuld-
ner die Verbindlichkeiten. Hier-
durch steigt das Reinverm˛gen, es
entsteht ein grundsätzlich steuer-
pflichtiger Sanierungsgewinn.
Mˇsste der Schuldner die Steuer tat-
sächlich bezahlen, wˇrde das seine
Liquidität massiv belasten und die
sanierende Wirkung des Forde-
rungsverzichts untergraben.
Bislang sah das auch die Finanz-

verwaltung so. Mit Hilfe des Sanie-
rungserlasses konnten die Finanz-
ämter auf Antrag die Steuern fˇr
die Sanierungsgewinne zunächst
stunden und letztlich ganz erlassen.
Eine zusätzliche Belastung des Un-
ternehmens wurde vermieden. Der
Fiskus trug damit zur Rettung des
Unternehmens bei.
Vor 20 Jahren wurde die gesetzli-

che Regelung abgeschafft, die Sanie-
rungsgewinne privilegierte. Mittels
einer Verwaltungsanweisung wurde
im Jahr 2003 die alte Rechtslage im

Wesentlichen wiederhergestellt.
Frˇh gab es Kritik, dass die Finanz-
verwaltung sich außerhalb ihrer
Kompetenzen befinde, sich als Er-
satzgesetzgeber aufspiele. Inhaltlich
waren die Altregelung und der Sa-
nierungserlass stets sinnvolle und
notwendige Instrumente der Unter-
nehmenssanierung.

Schnelle L˛sung gesucht

Im Februar 2017 stufte der Große
Senat des BFH aber den Sanierungs-
erlass als Verstoß gegen die Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung ein. Die
Richter betonten, dass es dem Ge-
setzgeber vorbehalten sei, pauschale
Kriterien zur steuerlichen Begˇnsti-
gung von Sanierungsgewinnen zu
definieren. Die Wirtschaft appel-
lierte in der Folge an die Bundesre-
gierung, schnell eine gesetzliche Re-
gelung zu treffen.
Fˇr Altfälle, also Sanierungen,

welche auf Wertung der Aussagen
des Sanierungserlasses durchge-
fˇhrt wurden, entstand Unsicher-
heit. Das Bundesfinanzministerium
(BMF) ordnete entsprechend mit Er-
lass vom 27. April 2017 an, in den
Fällen, in denen der Forderungsver-
zicht bis zum 8. Februar 2017 end-
gˇltig vollzogen worden sei, den Sa-
nierungserlass weiterhin uneinge-
schränkt anzuwenden.
Nun hat der BFH auch diese Brˇk-

ke zum Einstˇrzen gebracht. Es
nutzt nichts, dem Gesetzgeber Untä-
tigkeit vorzuwerfen; auch wenn so-
wohl die unsichere Rechtslage als
auch die drohenden Konsequenzen
hinlänglich bekannt waren.
Welches Unheil droht nun durch-

gefˇhrten Forderungsverzichten?
Wurde die Sanierungsmaßnahme
mit einer verbindlichen Auskunft ab-
gesichert, sollte der Fiskus daran ge-
bunden sein. Auch ein rechtswidri-
ger Verwaltungsakt kann nur fˇr
die Zukunft zurˇckgenommen wer-
den. Ausnahmen, welche Unredlich-
keit oder Kenntnis der Rechtslage

beim Steuerpflichtigen vorausset-
zen, liegen zumindest bis zur Ver˛f-
fentlichung der Entscheidungen
kaum vor.
Wurde keine verbindliche Aus-

kunft erteilt, wird es schwieriger.
Die Finanzverwaltung ist nicht
durch eine vorherige Aussage ge-
bunden. Gleichzeitig verlangt der
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit und
Gleichheit des Steuervollzugs die
Beachtung des Rechts. Dem BFH ist
also zu folgen.
Betroffene mˇssen jedoch fragen,

ob die allgemeinen Voraussetzungen
fˇr Stundung bzw. Verzicht von
Steuern nicht erfˇllt sind. Kommt
man zum gleichen steuerlichen Er-
gebnis, wenn man den Sanierungs-
erlass nicht anwenden wˇrde, sollte
man auf der sicheren Seite sein. Bei
einem negativen Ergebnis sieht es
nicht so gut aus. Es stellt sich die Fra-
ge nach einer Rˇckstellung. Dies
schlägt aber auf die Finanzkennzah-
len durch und kann etwa Kreditbe-
dingungen und Ratings negativ be-
einflussen. Auch die Frage nach hin-
reichender Liquidität stellt sich.

Lichtblick

Einen Lichtblick bildet die Tatsache,
dass der Gesetzgeber bereits eine
Neuregelung fˇr kˇnftige Fälle be-
schlossen hat. Sie wird jedoch erst
wirksam, wenn die EU-Kommission
bestätigt hat, dass es sich nicht um
eine unzulässige Beihilfe handelt.
So m˛chte man neue Unsicherheiten
vermeiden. Das ist begrˇßenswert.
Hätte man frˇher reagiert, wäre das
Problem geringer. Der Erfolg von Sa-
nierungen ist im gesamtwirtschaftli-
chen Interesse. Die Europäische
Kommission sollte schnell dazu bei-
tragen, die Rechtssicherheit wieder-
herzustellen.
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